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Sachverhalt
Mit Datum vom 13.12.2020 hat der Landkreis Vorpommern-Rügen der Gemeinde 
Glowe einen Vorschlag zur Neufassung des Landschaftsschutzgebietes 
„Ostrügen“ mit der Bitte um Stellungnahme übersandt. Die vorgelegten 
Unterlagen wurden mit der Bauleitplanung und der absehbaren zukünftigen 
Entwicklung der Gemeinde Glowe abgeglichen. Hieraus wurde eine 
Stellungnahme erarbeitet, die vom Hauptausschuss am 24.2.2021 beschlossen 
wurde. In der ergänzenden Stellungnahme wird auf 4 weitere Problembereiche im 
Gebietsvorschlag hingewiesen.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe beschließt beigefügten Nachtrag 
zur  Stellungnahme zur geplanten Neufassung des Landschaftsschutzgebietes 
„Ostrügen“.

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsmäßige 
Belastung:

Ja: Nein: X
Kosten:                                                                                                  € Folgekosten: €
Sachkonto:
Stehen die Mittel zur Verfügung:                                                        Ja:  Nein:

Anlage/n
1 Nachtrag STN Glowe

2 Anlage 1 Kurpark

3 Anlage 2 Hafenareal

4 Anlage 3 Hochwasserschutzanlage

5 Anlage 4 Lückenschluss Radweg Spycker-Lohme
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Gemeinde Glowe 
 

– Der Bürgermeister – 
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Nachtrag zur Stellungnahme der Gemeinde Glowe zur Neufassung des Landschaftsschutzgebietes 

„Ostrügen“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gemeinde Glowe gibt folgende ergänzende Stellungnahme ab: 

1. Der Kurpark der Gemeinde Glowe ist Bestandteil des rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 

14 „Kurpark Glowe. Aus diesem Grunde ist der Kurpark aus dem Landschaftsschutzgebiet 

herauszunehmen. (Darstellung in Anlage 1 und 1 a) 

2. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Teile eines touristisch genutzten Strandes eines staatlich 

anerkannten Erholungsortes und Teile der ausgebauten Zufahrt und Zuwegung zum Hafen 

sowie der Parkplatz am Hafen als Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes ausgewiesen 

werden. Diese Bereiche sind aus dem LSG auszugliedern (Anlage 2). 

3. Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist die Tatsache, dass die Düne zwischen Erholungsort und 

touristisch genutztem Strand als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen wird. Die Düne ist 

besonders vor der Ortslage Glowe eine reine Hochwasserschutzanlage, welche öfters nach 

Sturmfluten wieder aufgebaut werden muss und kein natürlich gewachsener und durch eine 

LSG-Verordnung zu schützender Landschaftsbestandteil (Anlage 3). 

4. Im IREK der Gemeinden Breege, Glowe, Lohme, Sagard und der Stadt Sassnitz wurde 

festgelegt, dass vor allem Radwege in der Region für den Ausbau einer zukunftsfähigen und 

umweltverträglichen Verkehrsinfrastruktur für Einheimische und Gäste eine hohe Bedeutung 

haben. Lücken im Radwegenetz sollen geschlossen werden. Aus dem IREK wird weitergehend 

ein Leitprojekt Lückenschluss im Rad- und Wanderwegenetz erarbeitet werden. Die Gemeinde 

fordert, dass der Neubau von Radwegen und anderen Infrastruktureinrichtungen durch die 

LSG-Verordnung weder verhindert noch erschwert werden wird. Es wird um entsprechende 

Formulierungen im Verordnungstext ersucht. Vorsorglich wird die Ausgliederung aus der LSG- 

Kulisse für den geplanten Lückenschluss Spycker nach Lohme (siehe Anlage 4) gefordert. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Thomas Mielke 
Bürgermeister 
 
Anlagen 
           



 

Anlage 1 – Vorschlag Ausgliederung Kurpark Glowe 



 

Anlage 2 – Auszugliedernde bebauten Flächen (Zufahrten und Stellplätze am Hafen in Glowe) rot dargestellt 



 

Anlage 3 – Herausnahme Hochwasserschutzanlage Düne und Strand 
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